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Entschließung des Europäischen Parlaments zur Gleichstellungspolitik der 
Europäischen Union

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 42 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. unter Hinweis darauf, dass wir am 8. März den Weltfrauentag begehen,

1. zeigt sich an diesem Tag, dem Weltfrauentag, solidarisch mit all denjenigen Frauen, die 
immer noch nicht ihre Grundrechte als Frauen wahrnehmen können, die immer noch unter 
Unterdrückung innerhalb und außerhalb der Familie leiden, die ihrer Würde als 
menschliche Wesen beraubt sind und die in größerem Maße als Männer Opfer von 
Gewalt, Vergewaltigung, sexueller Verstümmelung, Menschenhandel und sexueller 
Ausbeutung und anderer schwerwiegender Formen von Diskriminierung sind;

2. unterstützt alle Gruppen von Frauen und Einzelpersonen, die – häufig von Verfolgung 
bedroht – Frauenrechte in all ihren Formen fördern, und fordert sie auf, ihren Kampf für 
eine bessere und humanere Welt und für die umfassende Gleichheit aller Menschen 
fortzusetzen;

3. anerkennt, dass die Europäische Union in den letzten 30 Jahren eine zentrale Rolle bei der 
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern gespielt und auf diese Weise 
anderen Ländern ein Beispiel gegeben hat; fordert deshalb den Rat auf, auf UNO-Ebene 
eine Initiative zu ergreifen, um eine Peking + 10 Konferenz zu veranstalten;

4. bedauert, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten, nachdem sie sämtliche 
geschlechterpolitischen Richtlinien in ihre jeweilige Rechtsordnung einbezogen haben, 
zögern, die notwendigen flankierenden Maßnahmen einzuführen, um eine wirkliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern im Alltag zu erreichen, wie dies in dem ersten 
Jahresbericht der Kommission über geschlechtsspezifische Ungleichgewichte betont wird, 
indem die immer noch vorhandenen Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern 
bestätigt werden;

5. ist enttäuscht, dass die Mitgliedstaaten den Empfehlungen des Rates zur Gleichstellung 
der Geschlechter nicht gebührend Folge leisten und dass die auf den Ratstagungen von 
Lissabon und Barcelona gefassten Beschlüsse über eine höhere Frauenerwerbsquote und 
über die Qualität und Quantität der Kinderbetreuung keine angemessenen politischen 
Maßnahmen auf europäischer und nationaler Ebene nach sich gezogen haben;

6. fordert den Rat auf, zu seinem auf der Ratstagung in Nizza im Dezember 2000 gefassten 
Beschluss zu stehen, dass eine neue Richtlinie auf der Grundlage von Artikel 13 
erforderlich ist, die die Diskriminierung auf Grund des Geschlechts außerhalb der 
Arbeitswelt und der Berufsbildung abdeckt, und unverzüglich eine solche Richtlinie unter 
umfassender Berücksichtigung der Stellungnahme des Parlaments zu verabschieden;
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7. appelliert an alle 25 Mitgliedstaaten, nach dem 1. Mai eine Liste von drei Kandidaten 
beider Geschlechter für die Ernennung zum Kommissionsmitglied vorzulegen, wie dies 
der Konvent zur Zukunft Europas beschlossen hat;

8. weist darauf hin, dass in der Geschichte der Europäischen Union niemals eine Frau das 
Amt des Kommissionspräsidenten inne hatte; fordert die Mitgliedstaaten auf, sich bei 
ihrer Suche nach einem Präsidenten dieser Institution gerade jetzt, da die Europäische 
Union ein neues und historisches Kapitel ihrer Existenz aufschlägt, aktiv nach 
Bewerberinnen für diesen Posten umzusehen;

9. fordert den zu nominierenden Präsidenten der Kommission, selbst wenn es ein Mann sein 
sollte, auf, einem der Kommissionsmitglieder Frauenrechte und Chancengleichheit als 
ihre oder seine Hauptaufgabe zu übertragen und dafür zu sorgen, dass dieses 
Kommissionsmitglied angemessene personelle und finanzielle Mittel erhält, um ihre/seine 
Aufgabe vorzugsweise in Form einer neu zu gründenden GD Frauenrechte 
wahrzunehmen;

10. fordert den Rat auf, im Rahmen seiner Außen- und Entwicklungshilfepolitik dafür Sorge 
zu tragen, dass Frauenrechte insbesondere in solchen Ländern geachtet werden, in denen 
ein verfassungsrechtlicher Umbau stattfindet, wie in Afghanistan und im Irak;

11. ersucht die Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten, Frauenrechte und die 
Gleichstellung der Geschlechter ganz oben auf ihre politische Tagesordnung zu setzen, 
und weist darauf hin, dass in den neuen Mitgliedstaaten besondere Anstrengungen 
unternommen werden sollten, um den derzeitigen Trend einer zurückgehenden Teilhabe 
von Frauen am sozialen, politischen und wirtschaftlichen Leben umzukehren;

12. richtet im Hinblick auf die bevorstehenden Europawahlen einen letzten Appell an die 
Führer der politischen Parteien der Europäischen Union und der Beitrittsländer, die 
Gleichstellung der Geschlechter zu beachten und paritätisch besetzte Listen für das 
nächste Parlament aufzustellen;

13. fordert die Kommission auf, die Anstrengungen zu verstärken, die zur Gründung eines 
europäischen Instituts für Genderfragen führen sollen, wie dies vom Parlament gefordert 
wurde;

14. fordert den Rat und die Kommission auf, das Jahr 2006 zum Europäischen Jahr gegen 
Gewalt gegen Frauen zu erklären;

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen, der Kommission, den Mitgliedstaaten und den neuen Mitgliedstaaten 
zu übermitteln.


